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Einleitung 

Noch im Jahre 1994 wurde Kümpel1 darin Recht gegeben, daß Rechts-
streitigkeiten um eine AGB-Bestimmung recht selten zugunsten der Kredit-
institute entschieden werden. Auch der praktisch bedeutsame und rechtlich 
interessante Bereich der Kreditsicherung durch Sicherungsübertragungen 
werde von der Rechtsprechung nicht verschont2. Plakativ wurde auch 
davon gesprochen, daß die höchstrichterliche Rechtsprechung „ein Unwetter 
über die Bankenwelt niedergehen läßt"3. 

Mit der Entscheidung des Großen Senats für Zivilsachen vom 
27.11.19974 hat dieses Unwetter scheinbar sein Ende gefunden. Der Große 
Senat bestätigte nämlich die durch den IX. und XI. Senat vollzogene Recht-
sprechungsänderung, wonach das Erfordernis  eines im Vertrag festgelegten 
Freigabeanspruchs und einer zahlenmäßig bestimmten angemessenen Dek-
kungsgrenze bei formularmäßig  vereinbarten revolvierenden Globalsicher-
heitsübertragungen aufgegeben und festgestellt wurde, daß solche Siche-
rungsübertragungen auch bei Eintreten einer nachträglichen Übersicherung 
ohne eine solche Vereinbarung und im Falle der Unangemessenheit der ver-
einbarten Deckungsgrenze wirksam sind. Eine ermessensabhängig ausge-
staltete Freigabeklausel und eine unangemessene Deckungsgrenze seien 
lediglich als solche unwirksam. Jedoch ist es dennoch nicht angebracht, 
von einem Ende des „Unwetters", das die Rechtsprechung über die Banken-
welt niedergehen ließ, zu sprechen. Die Entscheidung läßt nämlich ein Hin-
tertürchen offen,  um Sicherungsverträge weiterhin dem Verdikt der Unwirk-
samkeit auszusetzen: Bereits in dem Beschluß des Großen Senats vom 
27.11.1997 wird ausgeführt,  daß sich die Unwirksamkeit der Globalsicher-
heitenübertragung aus § 138 BGB ergeben könne, nämlich aufgrund der 
Kumulation verschiedener Sicherheiten oder wegen anfanglicher Übersiche-
rung. 

Anlaß und Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit ist neben dem 
bereits genannten Beschluß des Großen Senats, der eine nachträgliche Über-

1 WM 1977, 694, 707. 
2 Seeker , Diss. S. 13. 
3 Westermann,  in: FS Heinsius, S. 930, 933. 
4 BGHZ 137, 212 = NJW 1998, 671 = ZIP 1998, 235 = JZ 1998, 456 m.Anm. 

Roth  = WM 1998, 227 = BB 1998, 438 = ZBB 1998, 166 = DB 1998, 358 m.Anm. 
Grönwold  = LM § 138 Nr. 86 (Bb) m.Anm. Stürner  = DZWir 1998, 198 ff. 
m.Anm. Berger. 

2 Rombach 
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Sicherung zum Gegenstand hatte, das in derselben Sache ergangene Urteil 
des Bundesgerichtshofs vom 12.03.19985, in dem den Ausführungen des 
Großen Senats entsprechend festgestellt wird, daß im Falle einer ursprüng-
lichen Übersicherung die Sicherungsverträge unwirksam sein können. Den 
diesen Entscheidungen zugrundeliegenden Übersicherungsformen  (anfäng-
liche und nachträgliche) ist gemein, daß jeweils ein Mißverhältnis zwischen 
Wert der Sicherheit und Wert der gesicherten Forderung vorliegt bezie-
hungsweise daß ein solches Mißverhältnis im Falle der nachträglichen 
Übersicherung bei in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen 
Sicherheitsübertragungen gegebenenfalls eintreten kann. In beiden Fällen 
erfolgte die Beanstandung wegen des Übermaßes einer Leistungsverpflich-
tung beziehungsweise wegen des Risikos eines solchen Übermaßes. Trotz 
dieser Gemeinsamkeit - der Vertrag wäre nicht zu beanstanden, wenn weni-
ger Sicherheiten übertragen worden wären - zeitigen die beiden Formen 
der Übersicherung bei revolvierenden Globalsicherheiten neuerdings ver-
schiedene Rechtsfolgen: Im Falle der formularmäßigen  Bestellung revolvie-
render Sicherheiten, bei der die festgelegte Deckungsgrenze unangemessen 
hoch ist und damit eine nachträgliche Übersicherung nicht verhindert 
werden kann, bleibt der Restvertrag nach der neueren Rechtsprechung nach 
§ 6 Abs. 2 AGBG mit der Maßgabe wirksam, daß der Sicherungsgeber 
einen Anspruch darauf hat, daß das Sicherheitsvolumen auf 150% bezie-
hungsweise 110%6 der zu sichernden Forderung zurückgeführt  wird, wenn 
ein Fall nicht nur vorübergehender Übersicherung eingetreten ist. 

Dies gilt jedoch nicht im Falle einer ursprünglichen Übersicherung. Hier 
ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Folge der Übersiche-
rung, wenn diese zur Sittenwidrigkeit führe, nicht die Aufrechterhaltung 
des Vertrages mit einer zulässigen Deckungsgrenze, sondern die Totalnich-
tigkeit des Vertrages und auch der Sicherheitenübertragung. Die Frage nach 
der Rechtfertigung einer solchen unterschiedlichen Behandlung, die - um 
die Worte Canaris zu benutzen - „auf den ersten Blick überrascht, ja 
befremdet"7, drängt sich auf. Es wäre nämlich denkbar, daß der Sicherungs-
geber auch bei der ursprünglichen Übersicherung einen Anspruch auf Rück-
gabe nicht benötigter Sicherheiten hat8 und dieser ohne unzumutbare 
Beschwernisse durchzusetzen ist, was nach Ansicht des Großen Senats9 im 

5 IX ZR 74/95, ZIP 1998, 684 = DB 1998, 1027 = WM 1998, 865 = BB 1998, 
866 = NJW 1998, 192 = LM § 138 (Bb) BGB, Nr. 87 m.Anm. Bülow. 

6 Die größte Bedeutung hat in der Praxis der Bewertungsfaktor  von 150%; dage-
gen wirkt sich die Deckungsgrenze von 110% nur aus, wenn ausnahmsweise ein ins 
Gewicht fallendes Verwertungsrisiko nicht besteht, dazu unten Kapitel 2 § 8 C. II. 2 

7 Canaris , ZIP 1996, 1109, 1115, der allerdings einen „guten Grund" für die Un-
gleichbehandlung angibt, dazu unten § 19 A. III. 1. 

8 Für einen Freigabeanspruch im Falle anfänglicher Übersicherung ist Tigges, 
DStR 1998, 724, 729. 
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Falle einer nachträglichen Übersicherung regelmäßig sowohl eine zur Sit-
tenwidrigkeit führende Knebelung des Sicherungsgebers als auch die 
Gefährdung anderer Gläubiger, die ebenfalls zur Sittenwidrigkeit führt,  ver-
meidet. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Stimmigkeit der Recht-
sprechung bezüglich dieser Frage zu untersuchen. Dazu soll zunächst 
einmal die Richtigkeit der nun durch den Großen Senat bestätigten Recht-
sprechungsänderung bezüglich der nachträglichen Übersicherung überprüft 
werden. Im Anschluß daran ist die Frage zu stellen, ob die „von Rechtspre-
chung und Schrifttum bisher wenig beachtete"10 anfängliche Übersicherung 
ähnlich wie die nachträgliche Übersicherung behandelt werden und Nichtig-
keit verneint werden soll, weil dem Sicherungsnehmer mit einem Freigabe-
anspruch zu helfen ist. Dem oben genannten Vergleichsansatz entsprechend 
soll sich diese Prüfung wiederum nur auf die revolvierenden Globalsicher-
heiten beziehen, da es nur hier eine Rechtsprechungsänderung hinsichtlich 
der Rechtsfolgen einer nachträglichen Übersicherung gab. Diesem Ziel ent-
sprechend wird auf die Rechtsfolgen einer anfänglichen Übersicherung bei 
anderen Sicherheitsmitteln und auf die Rechtsfolgen einer unangemessenen 
Leistungsverpflichtung nur insofern eingegangen werden, als es in diesem 
Zusammenhang erforderlich  ist. 

Ziel dieser Untersuchung ist es weiterhin, das Verhältnis zwischen Kne-
belung und anfänglicher Übersicherung sowie Gläubigergefährdung,  das in 
Literatur und Rechtsprechung nicht immer deutlich genug herausgestellt 
wird, darzustellen und einen Beitrag zur Auslegung des § 138 Abs. 1 BGB 
zu leisten, da zwangsläufig die Frage zu stellen ist, ob eine anfängliche 
Übersicherung ohne das Vorliegen weiterer objektiver Umstände dem Ver-
dikt der Sittenwidrigkeit ausgesetzt ist oder ob nicht zu verlangen ist, daß 
mit der anfänglichen Übersicherung eine Knebelung des Schuldners einher 
geht. 

2* 

9 BGHZ 137, 212, 222 = ZIP 1998, 238. 
1 0 So Ganten  WM 1998, 2047. 


